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Zivilrecht 
 

 

 

Tatbestand 

 

Der Kläger hatte bei der Beklagten für sich und seine Lebensgefährtin eine 

Urlaubsreise nach Ibiza zum Preis von 1.578,- Euro gebucht. Geschuldet war die 

Unterbringung in einem Hoteldoppelzimmer mit Doppelbett.  

 

Der Kläger trägt vor, nach der Ankunft habe er feststellen müssen, dass es in dem 

ihm zugewiesenen Zimmer kein Doppelbett gegeben habe, sondern zwei separate 

Einzelbetten, die nicht miteinander verbunden gewesen seien. Bereits in der ersten 

Nacht habe er feststellen müssen, dass er hierdurch in seinen Schlaf- und 

Beischlafgewohnheiten empfindlich beeinträchtigt worden sei. Ein friedliches und 

harmonisches Einschlaf- und Beischlaferlebnis sei während der gesamten 14-

tägigen Urlaubszeit nicht zustande gekommen, weil die Einzelbetten, die zudem 

noch auf rutschigen Fliesen gestanden hätten, bei jeder kleinsten Bewegung mittig 

auseinander gegangen seien. Ein harmonischer Intimverkehr sei deshalb nahezu 

völlig verhindert worden. 

 

Der Kläger verlangt Schadensersatz wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit in 

Höhe von 20% des Reisepreises. Der erhoffte Erholungswert, die Entspannung und 

die ersehnte Harmonie mit seiner Lebensgefährtin seien erheblich beeinträchtigt 

gewesen. Dies habe bei ihm und bei seiner Lebensgefährtin zu Verdrossenheit, 

Unzufriedenheit und auch Ärger geführt. Der Erholungswert habe dadurch 

erheblich gelitten. 

 

Der Kläger beantragt, 

                                    die Beklagte zu verurteilen, an ihn 315,60 Euro nebst                                             

                                    4 % Zinsen seit dem  ……………………  zu zahlen. 

 

Die Beklagte beantragt, 

                                       die Klage abzuweisen. 

 

Sie trägt vor, die Klage könne nicht ernst gemeint sein. 

 

 

Entscheidungsgründe 
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§ 651c Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): Abhilfe 
(1) Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, die Reise so zu erbringen, dass sie die zugesicherten 
Eigenschaften hat und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem 
gewöhnlichen oder nach dem Vertrag vorausgesetzten Nutzen aufheben oder mindern. 
(2) Ist die Reise nicht von dieser Beschaffenheit, so kann der Reisende Abhilfe verlangen. Der 
Reiseveranstalter kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. 
(3) Leistet der Reiseveranstalter nicht innerhalb einer vom Reisenden bestimmten angemessenen Frist 
Abhilfe, so kann der Reisende selbst Abhilfe schaffen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen 
verlangen. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe von dem Reiseveranstalter 
verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe durch ein besonderes Interesse des Reisenden geboten 
wird. 
 

§ 651d BGB: Minderung 
(1) Ist die Reise im Sinne des § 651c Abs. 1 mangelhaft, so mindert sich für die Dauer des Mangels der 
Reisepreis. 
(2) Die Minderung tritt nicht ein, soweit es der Reisende schuldhaft unterlässt, den Mangel anzuzeigen. 

 
§ 651f BGB Schadenersatz 
(1) Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der Kündigung Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung verlangen, es sei denn, der Mangel der Reise beruht auf einem Umstand, den der 
Reiseveranstalter nicht zu vertreten hat. 
(2) Wird die Reise vereitelt oder erheblich beeinträchtigt, so kann der Reisende auch wegen nutzlos 
aufgewendeter Urlaubszeit eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. 
 

§ 651g BGB Ausschlussfrist 
(1) Ansprüche nach den §§ 651c bis 651f hat der Reisende innerhalb eines Monats nach der vertraglich 
vorgesehenen Beendigung der Reise gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu machen. 
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Arbeitsrecht 
 

 

 

Im Hamburger Abendblatt stand folgende Meldung: 

             

             „Die 58-jährige Altenpflegerin Waltraud B. aus Radolfzell am Bodensee 

versteht die Welt nicht mehr. Wegen sechs Maultaschen im Wert von  drei 

bis vier Euro hat sie nach 17 Jahren ihren Job verloren. Das Arbeitsgericht  

Radolfzell entschied am Freitag, dass sie zu Recht wegen Diebstahls  

entlassen worden ist. Sie hatte gegen ihre fristlose Kündigung geklagt  und 

unter   anderem eingewandt, dass es in ihrem Betrieb gang und gäbe sei, 

übrig gebliebenes Essen zu verzehren. Arbeitsrichterin Sabine Adam betonte 

dagegen, dass dies dem Personal ausdrücklich verboten worden war.“ 

 

Ist dieses Urteil gerecht? 

 

Welches Rechtsmittel kann Frau B. innerhalb welcher Frist gegen das Urteil 

einlegen?  
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§ 626 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): Fristlose Kündigung aus wichtigem Grund 
(1) Das Dienstverhältnis kann von jedem Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem Kündigenden unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen beider 
Vertragsteile die Fortsetzung des Dienstverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zu der 
vereinbarten Beendigung des Dienstverhältnisses nicht zugemutet werden kann. 
(2) Die Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in 
dem der Kündigungsberechtigte von den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt. 
 

§ 314 BGB: Kündigung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund 
(1) Dauerschuldverhältnisse kann jeder Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die 
Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer 
Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. 
(2) Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem Vertrag, ist die Kündigung erst 
nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig. § 
323 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 
 

§ 323 BGB: Rücktritt wegen nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung 
(2) Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn 
     3. besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen den sofortigen    
         Rücktritt rechtfertigen. 
 

§ 140 BGB: Umdeutung 
Entspricht ein nichtiges Rechtsgeschäft den Erfordernissen eines anderen Rechtsgeschäfts, so gilt das 
letztere, wenn anzunehmen ist, dass dessen Geltung bei Kenntnis der Nichtigkeit gewollt sein würde. 

 
§ 622 BGB: Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen 
(1) Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten (Arbeitnehmers) kann mit einer Frist von 
vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. 
(2) Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist, wenn das Arbeitsverhältnis in 
dem Betrieb oder Unternehmen 
1. zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats, 
2. fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
3. acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
4. zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
5. zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
6. 15 Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
7. 20 Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats.  
Bei der Berechnung der Beschäftigungsdauer werden Zeiten, die vor der Vollendung des 25. Lebensjahrs 
des Arbeitnehmers liegen, nicht berücksichtigt. 
 

§ 64 Arbeitsgerichtsgesetz: Grundsatz 
(1) Gegen die Urteile der Arbeitsgerichte findet ….. die Berufung an die Landesarbeitsgerichte statt. 
 

§ 66 Arbeitsgerichtsgesetz: Einlegung der Berufung, Terminbestimmung 
(1) Die Frist für die Einlegung der Berufung beträgt einen Monat, die Frist für die Begründung der 
Berufung zwei Monate. Beide Fristen beginnen mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten 
Urteils, spätestens aber mit Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. 
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Öffentliches Recht 

 

 

 

Maschinenbaustudent A besteht an der HAW Hamburg eine Klausur in einem 

technischen Fach mit 4,0, weil dem Professor beim Zusammenzählen der von A 

erreichten Punkte ein Fehler unterlaufen ist und A so 1 Punkt versehentlich zu viel 

erhalten hat. Student B, der auf die gleiche wie von A tatsächlich erreichte 

Punktzahl kommt, erhält dagegen eine 5,0, weil der Professor sich bei ihm nicht 

verrechnet hat. B muss dadurch ein Semester länger studieren. B will ebenfalls eine 

4,0 als Note, zumindest aber, dass auch A eine 5,0 bekommt. Der Professor lehnt 

beides ab. 

 

Welche Rechtsbehelfe stehen B zur Verfügung und wird er in der Sache damit 

Erfolg haben? 

 

 
Art. 3 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
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Strafrecht 
 

Als der Angeklagte in einer Diskothek die 22-jährige Zeugin H. kennen lernte, war diese „noch  

eine unselbstständige und komplex beladene junge Frau“. Sie entwickelte zu dem vier Jahre 

älteren Angeklagten eine intensive Freundschaft, in der sexuelle Kontakte unwesentlich blieben. 

Gegenstand der Beziehung waren hauptsächlich Diskussionen über Psychologie und Philosophie. 

Im Verlauf ihrer zahlreichen philosophischen Gespräche ließ der Angeklagte die Frau wissen, er 

sei ein Bewohner des Sterns Sirius. Die Sirianer seien eine Rasse, die philosophisch auf einer 

weit höheren Stufe stehen als die Menschen. Er sei mit dem Auftrag auf die Erde gesandt 

worden, dafür zu sorgen, dass einige wertvolle Menschen, darunter H., nach dem völligen Zerfall 

ihrer Körper mit ihrer Seele auf einem anderen Planeten oder dem Sirius weiterleben könnten. 

Damit sie das Ziel erreiche, bedürfe H. allerdings einer geistigen und philosophischen 

Weiterentwicklung. Als der Angeklagte erkannte, dass ihm die Frau vollen Glauben schenkte, 

beschloss er, sich unter Ausnutzung dieses Vertrauens auf ihre Kosten zu bereichern. Er legte H. 

dar, sie könne die Fähigkeit, nach ihrem Tode auf einem anderen Himmelskörper weiterzuleben, 

dadurch erlangen, dass sich der ihm bekannte Mönch Uliko für einige Zeit in totale Meditation 

versetze. Dadurch werde es ihrem Körper möglich, während des Schlafens mehrere Ebenen zu 

durchlaufen und dabei eine geistige Entwicklung durchzumachen. Dafür müsste allerdings an das 

Kloster, in dem der Mönch lebe, 15.000 Euro gezahlt werden. H. glaubte dem Angeklagten. Da 

sie nicht genügend Geld besaß, beschaffte sie sich die geforderte Summe durch einen Bankkredit. 

Der Angeklagte verbrauchte das Geld für sich. So oft sich H. in den folgenden Monaten nach den 

Bemühungen des Uliko erkundigte, vertröstete sie der Angeklagte. Später erklärte er ihr, der 

Mönch habe sich bei seinen Versuchen in große Gefahr begeben, gleichwohl aber keinen Erfolg 

erzielt, weil ihr Bewusstsein eine starke Sperre gegen die geistige Weiterentwicklung aufbaue. 

Der Grund dafür liege im Körper der H.; die Blockade könne nur durch die Vernichtung des alten 

und die Beschaffung eines neuen Körpers beseitigt werden. 

Als der Angeklagte bemerkte, dass die Frau von der Richtigkeit seiner Erklärungen noch immer 

völlig überzeugt war, fasste er den Plan, aus ihrem Vertrauen weiteren finanziellen Nutzen zu 

ziehen. Der Angeklagte spiegelte ihr vor, in einem roten Raum am Genfersee stehe für sie ein 

neuer Körper bereit, in dem sie sich als Künstlerin wieder finden werde, wenn sie sich von ihrem 

alten Körper trenne. Auch in ihrem neuen Leben benötige sie jedoch Geld. Es lasse sich dadurch 

beschaffen, dass sie eine Lebensversicherung über 125.000 Euro (bei Unfalltod 250.000 Euro) 

abschließe, ihn unwiderruflich als Bezugsberechtigten bestimme und durch einen vorgetäuschten 

Unfall aus ihrem jetzigen Leben scheide. Nach Auszahlung werde er ihr die 

Versicherungssumme überbringen. Die Frau schloss einen Versicherungsvertrag entsprechend 

den Vorschlägen des Angeklagten ab. Dem Angeklagten händigte H.  2.000 Euro in bar aus, weil 

sie, wie er ihr sagte, nach dem Erwachen am Genfersee das Geld, das er ihr sofort überbringen 

werde, als Startkapital benötige. Die Auszahlung der Versicherungssumme könne sich verzögern. 

Ihr jetziges Leben sollte die Frau dadurch beenden, dass sie sich in eine Badewanne setzte und 

einen eingeschalteten Haartrockner in das Badewasser fallen ließ. Auf Verlangen und nach den 

Anweisungen des Angeklagten versuchte die Frau, diesen Plan in ihrer Wohnung zu realisieren, 

nachdem sie zuvor, einer Anregung des Angeklagten folgend, einige Dinge getan hatte, die 

darauf hindeuten sollten, dass sie ungewollt mitten aus dem Leben gerissen worden sei. Der 

tödliche Stromstoß blieb jedoch aus. Aus „technischen Gründen“ verspürte H. nur ein Kribbeln 

am Körper, als sie den Haartrockner eintauchte. Der Angeklagte war überrascht, als H. seinen 

Kontrollanruf entgegennahm. Etwa drei Stunden lang gab er ihr in etwa zehn Telefongesprächen 

Anweisungen zur Fortführung des Versuchs, aus dem Leben zu scheiden. Dann nahm er von 

weiteren Bemühungen Abstand, weil er sie für aussichtslos hielt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Angeklagter
http://de.wikipedia.org/wiki/Diskothek
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Philosophie
http://de.wikipedia.org/wiki/Sirius
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6nch
http://de.wikipedia.org/wiki/Meditation
http://de.wikipedia.org/wiki/Genfersee
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstler
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebensversicherung
http://de.wikipedia.org/wiki/Haartrockner
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§ 1 Strafgesetzbuch (StGB): Keine Strafe ohne Gesetz 
Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat 
begangen wurde. 
 

§ 263 StGB: Betrug 
(1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, 

das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung falscher oder durch 

Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 

§ 211 StGB: Mord 
(1) Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. 
(2) Mörder ist, wer 
aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen 
Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder 
um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. 
 

§ 212 StGB: Totschlag 
(1) Wer einen anderen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht 
unter fünf Jahren bestraft. 

 

§ 25 StGB: Täterschaft 
(1) Als Täter wird bestraft, wer die Straftat selbst oder durch einen anderen begeht. 
 

§ 26 StGB: Anstiftung 
Als Anstifter wird gleich einem Täter bestraft, wer vorsätzlich einen anderen zu dessen vorsätzlich 
begangener rechtswidriger Tat bestimmt hat. 

 

 

 

 

 

 

 


